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N i e d e r s c h r i f t 

 

aufgenommen im Gemeindeamt Großwarasdorf am 07. November 2025 anlässlich der Sitzung 

des Gemeinderates. 

 

Anwesend: 

Vorsitzender: Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin 

Gemeinderäte: Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, 

Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, Vukovich Alfred 

MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, 

Karall Barbara und Babits Michael.  

 

Nicht anwesend:  Die Gemeinderäte Fischer Roland, Scheder Andreas, Gollubich Rudolf, 

Tomsich Nico BSc (WU) MBA (WU), Horvath Manuela und die 

Ersatzgemeinderäte Fleischhacker Johannes und Biricz Matthias PM 

haben sich entschuldigt. 

 

AL Michael Karall als Schriftführer.  

 

Der Vorsitzende begrüßt die Anwesenden und eröffnet nach Feststellung der ordnungsgemäßen 

Einberufung sowie der Beschlussfähigkeit um 19.00 Uhr die Sitzung. 

 

Mit der Beglaubigung der Niederschrift werden Gemeinderat Plaukovits Helmut Stefan  und  

Gemeinderat Babits Michael betraut. 

 

Der Vorsitzende stellt die Frage, ob jemand gegen die Niederschrift der letzten Sitzung 

Einwendungen erheben will. 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin setzt gemäß § 38 Abs.1, Bgld Gemeindeordnung, 

LGBl. 55/2003 i.d.g.F., vor Beginn der Sitzung die auf der Tagesordnung stehenden 

Gegenstände  

 

TOP   7.   Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/6, KG Großwarasdorf“ 

TOP 16.  11. Änderung des digitalen Flächenwidmungsplanes – Umwidmung des 

                  Grundstückes 2443, KG Nebersdorf 

 

von der Tagesordnung ab. 

 

Anschließend verliest der Vorsitzende nachstehende, bereits in der Einladung bekannt 

gegebene 

 

T a g e s o r d n u n g 

 

1. Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag für das 

Haushaltsjahr 2025 und des Mittelfristigen Finanzplanes 2025-2029 

2. Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung der Finanzgebarung der 

Gemeinde Großwarasdorf vom 16. September 2025 

3. Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2024, Schreiben vom 23. September 

2025, Amt der Bgld. Landesregierung, Bericht 

4. Ausschreibung von Gemeindeabgaben, Erlassung von Abgabenverordnungen 
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A) Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle 

B) Kanalbenützungsgebühr im Ortsverwaltungsteil Großwarasdorf, 

Nebersdorf und Langental 

C) Kanalbenützungsgebühr im Ortsverwaltungsteil Kleinwarasdorf 

5. Vermietung der Wohnung (OSG) in Nebersdorf, Nebersdorfer Hauptstraße 86/1 

6. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/5, KG Großwarasdorf 

7. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/10, KG Großwarasdorf 

8. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/8, KG Kleinwarasdorf 

9. Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/15, KG Kleinwarasdorf 

10. Ansuchen SKC Kleinwarasdorf 

11. Förderungen für PV-Anlagen und Elektrofahrräder – Auslaufen der 

Fördermaßnahme 

12. Hort Großwarasdorf, Sommerbetreuung ab 2026 

13. Anstellung eines Gemeindearbeiters (Elektrikers) 

14. Gewährung von Zuwendungen und Belohnungen 

15. Grundstücke Nr. 657/1, 659, 660, 3959/2 und 4698, KG Kleinwarasdorf, Widmung 

der Trennstücke 1 bis 3 ins Öffentliche Gut und Entwidmung des Trennstückes 4 

aus dem öffentlichen Gut unter Zugrundelegung des Teilungsplanes der 

Vermessung Koch&Partner ZT GmbH vom 25. September 2025, GZ 3221/25 

16. Fernwärmeanschluss Schulgebäude Großwarasdorf: Vergabe der 

Installateurarbeiten 

17. Installierung Tagesbetreuung – Bericht aus dem Sozialausschuss 

18. Förderantrag Tagesbetreuung Leader Mittelburgenland+  - Beschlussfassung 

19. Standesamtsverband Mittelburgenland – Beratung über Verbandsaustritt 

20. Ignac-Horvath-Haus; Vergabe der Tischlerarbeiten 

21. ARA Nebersdorf; Verpachtung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 2730/2 

22. Gründung einer Energiegemeinschaft - Grundsatzbeschluss 

23. Verkauf einer Teilfläche der Grundstück Nr. 1534/1, KG Kleinwarasdorf 

24. Allfälliges 

 

 

Punkt 1 Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtragsvoranschlag für das 

Haushaltsjahr 2025 und des Mittelfristigen Finanzplanes 2025-2029 

 

Der 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2025 war in der Zeit vom 15. Oktober 2025 

bis 29. Oktober 2025 im Gemeindeamt Großwarasdorf zur allgemein öffentlichen 

Einsichtnahme aufgelegt. 

 

Im vorliegenden Voranschlagsentwurf sind Einnahmen von EUR 3.987.800,-- und Ausgaben 

von EUR 4.228.700,--  bereits eingearbeitet. Diese eingearbeiteten Voranschlagsbeträge 

werden vom Bürgermeister erläutert.  

 

1. NVA 2025 

 

0150 7280 Homepage, Inserate         2.000,--  

0190 7230 Repräsentationen, 800 Jahre Nebersdorf, Flurreinigung, Weihnachtsfeier,  

FW Inspektionen, Musterung, Schulfeste, div.Veranstaltungen   

ÖRK Spende Wein, Gdeversammlung, Pensionierung   25.000,-- 

0190 8160 Repräsentationen Kostenbeiträge 800 Jahre Nebersdorf    7.300,-- 

0220 7260 Standesamtsverband Mitgliedsbeitrag        1.800,-- 

0310 8160 10. FWP-Änderung Kostenersatz                 11.000,-- 
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0620 7230 Ehrungen, Repräsentation, Pensionsantritt Domnanich        200,-- 

1310 7280 SV-Gutachten, Bauüberprüfungen Köppel, Krizmanich     9.000,-- 

2110 4000 VS, Materialien          4.000,-- 

 6180 VS, Kopierer Wartung            1.000,-- 

2120 0420 ZMS Klimaanlage         16.600,-- 

 4300 ZMS, Lebensmittel                        500,-- 

 7200 Schulerhaltungsbeiträge MA, OP, Stoob, Horitschon       3.500,-- 

2140 7200 Schulerhaltungsbeiträge, Polytechnischer Lehrgang OP     3.000,-- 

2400 0420   KIGA, Klimaanlage          4.900,-- 

 5220 Nicht ganzjährig beschäftigte Angestellte (Praktikanten)        500,-- 

 6700 Versicherungen                200,-- 

2500 7240 Hort, Reisegebühren             500,-- 

 8103 Bastelgeld              700,-- 

2520 7280 Sportplatz Klw., Jugendzentrum  Versickerungsmaßnahmen    4.100,--  

2620 7280 Sportplatz Neb. Zirkus Glück, Wasser- und Stromzuleitung    2.400,-- 

3600 7280 Ignaz-Horvath-Haus (Vermessung, Entsorgung Zach)   10.200,-- 

3620 7280 Denkmalpflege, Käthe-Sasso                       500,-- 

3630 8610 Dorfleitbild, Förderung Land                   4.500,-- 

3630 8880 Dorfleitbild, Förderung EU                    7.700,-- 

3692 4000 800 Jahre Nebersdorf, Gläser                    1.500,-- 

3810 6400 Schloss Nebersdorf, Erstellung Vertrag                     900,-- 

 7100 Schloss Nebersdorf, Erstellung Vertrag, Gebühr                    400,-- 

5100 7280 Schuluntersuchungen           1.000,-- 

5220 0500 E-Ladestation Nebersdorf         6.000,-- 

6122 0050 Käthe-Sasso-Platz Nebersdorf      32.600,-- 

6400 4000 Verkehrszeichen und Spiegel            900,-- 

7100 8160 Großwarasdorf, Güterwege, Kostenersatz Jagdaus.   13.700,-- 

 6110 Großwarasdorf, Güterwege, Instandhaltung     10.000,-- 

 7280 Großwarasdorf, Güterwege, sonst. Leistungen      3.700,-- 

7101 3010 Kleinwarasdorf, Güterwege, Förderung Land      8.000,-- 

7101 8160 Kleinwarasdorf, Güterwege, Kostenersatz Jagdaus.   26.300,-- 

 6110 Kleinwarasdorf, Güterwege, Instandhaltung     55.100,-- 

7102 8160 Nebersdorf, Güterwege, Kostenersatz Jagdaus.      5.700,-- 

 6110 Nebersdorf, Güterwege, Donatusweg     20.000,-- 

 7280 Nebersdorf, Güterwege, Erdtransport        6.900,-- 

7110 7280 Hochwasserschutz, OT Großwarasdorf Rusaplan Parkgasse    4.400,-- 

 7280 Hochwasserschutz, OT Kleinwarasdorf Rusaplan Neb.Gasse    4.000,-- 

8150 0060 Park Nebersdorf Spielgeräte         1.700,-- 

 4000 Parkanlagen Abfallsammelbehälter, Hundekotbeutelspender    2.900,-- 

8160 0050 Straßenbeleuchtung, L-B-G.       20.400,-- 

 0050 Straßenbeleuchtung, Nebersdorf Leerverrohrung      1.900,-- 

8170 4000 Friedhof GW,  Materialien            600,-- 

8170 6140 Friedhof GW,  Instandhaltung          -600,-- 

8173 0100 Friedhof L, Blitzschutz, Elektroinstallation Leichenhalle    16.600,-- 

8173 6000 Friedhof L, Strom              500,-- 

8173 6700 Friedhof L, Versicherung             200,-- 

8200 5230 Bauhof Arbeiter Radich Patrick             15.000,-- 

8280 4000 Märkte Plakate              400,-- 

8400 6000 Circus Glück Strom Vorschreibung            800,-- 

9100 6500 Zinsen Kassenkredit           3.000,-- 

9100 6590 Geldverkehrsspesen           3.000,-- 
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9410 8600 Finanzzuweisungen (nachhaltige Haushaltsführung) 

  Strukturfonds         38.400,-- 

9450 8610 Sonstige Zuschüsse, Pflegefonds       11.100,-- 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Die Summen und Salden des Ergebnisvoranschlages 

 

 
 

Die Summen und Salden des Finanzierungsvoranschlages 
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VORBERICHT zum Voranschlag 2025 der Gemeinde Großwarasdorf 

(gem. § 15 GHO 2019) 

 

 

A) Allgemeine Daten: 

 

Einwohnerzahl (HWS) am 31.10.2023: 1359 

Gemeindegröße: 42,52 km² 

Datum der Anhörung des Gemeindevorstandes:  14.10.2025 

Auflagefrist (angeschlagen/abgenommen): 15.10.2025/29.10.2025 

Beschlussdatum Gemeinderat: 07.11.2025 

 

B) Wertgrenzen: 

 

Bemessungsgrundlage ist die Summe der Einzahlungen der operativen Gebarung des 

Finanzierungsvoranschlages – MVAG-Code 31 - Angaben in Euro 

 

für das Finanzjahr 2025:  € 2.697.800,00 
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a) gem. § 25 Abs. 2 GemO 2003 – 0,5 % für den Bürgermeister:  13.489,00 

  daher höchstens  40.000,00 

 

b) gem. § 24 Abs. 1 GemO 2003 – 2,0 % für den Gemeindevorstand:  53.956,00 

  daher höchstens   200.000,00 

 

c) gem. § 74 Abs. 3 GemO 2003  

    mögliche Höhe des Kassenkredites (höchstens ein Sechstel) ab 01.01.:  449.633,00 

 

d) gem. § 25 Abs.2 Z 1 GHO 2019 – 4,0 % für investive Projekte:  107.912,00 

  jedenfalls jedoch bei mehr als  200.000,00 

 

C) Überblick über den Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag: 

 

Die Summen (SU) und Salden (SA) des Ergebnisvoranschlags ergeben für das Haushaltsjahr 

2025 folgendes Bild:  
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Die Summen (SU) und Salden (SA) des Finanzierungsvoranschlags ergeben für das 

Haushaltsjahr 2025 folgendes Bild: 

 

 
 

Exkurs „Richtlinien für das Haushaltsjahr 2025“ (Quelle: Abt. 2. vom 05. November 

2024, Zahl: A2/2024-029.515-1/1): 

a) Im Ergebnisvoranschlag ist zur Sicherstellung des nachhaltigen 

Haushaltsgleichgewichts der Ausgleich des Ergebnishaushalts anzustreben. Er gilt als 

ausgeglichen, wenn die Summe der Erträge die Summe der Aufwendungen erreicht 

oder übersteigt oder durch Inanspruchnahme der Haushaltsrücklage gedeckt werden 

kann. 

b) Im Finanzierungsvoranschlag ist der Saldo 5 gemäß Anlage 1b der VRV 2015 

ausgeglichen oder mit einem positiven Saldo zu erstellen. Der Saldo 5 des 

Finanzierungshaushalts gemäß Anlage 1b der VRV 2015 kann einen negativen Wert 

ausweisen, wenn liquide Mittel in mindestens gleicher Höhe (Stand 30.09. des 

laufenden Jahres) vorhanden sind. Dies ist dann durch den entsprechenden Monats- 

bzw. Tagesabschluss, welcher dem Voranschlag beizulegen ist, zu belegen. 
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Ad a) Ergebnisvoranschlag:  

Aufgrund der hohen Abschreibung ist die Summe der Aufwendungen (€ 3.998.400) höher als 

die Summe der Erträge (€ 2.927.900,00). Das Nettoergebnis weist daher ein Minus von EUR 

1.070.500,- auf. 

 

Ad b) Finanzierungsvoranschlag:  

Der o.a. Richtlinie wird entsprochen. Saldo 5 weist mit – 240.900,00 einen negativen Wert 

auf, per 30.09. des laufenden Jahres lt. beiliegendem Tagesabschluss (Beilage A) beträgt der 

Kontostand - 243.900,22.  

Weiter hat die Gemeinde Großwarasdorf Rücklagen in der Höhe von EUR 1.572.547,74. 

 

D) Überblick über die investiven Vorhaben und ihre Finanzierung: 

 

Für das Haushaltsjahr 2025 plant die Gemeinde Großwarasdorf Investitionsvorhaben in der 

Höhe von rd. EUR 238.300,-. 

 

Die Summen und Salden des Nachweises der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung (in 

der Folge kurz: Nachweis der Investitionstätigkeit) ergeben folgendes Bild: 
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Kurze Beschreibung der Investitionen samt deren Finanzierung 

Sämtliche Investitionen werden über laufende Einnahmen bzw. über vorhandene liquide Mittel 

finanziert. Vorgesehen sind auszugsweise u.a.  

• E-Ladestation, Nebersdorfer Hauptstr. 89 

• Errichtung Käthe-Sasso-Platz in Nebersdorf 

• Gemeindeamt, Digitalisierung 

• VS Großwarasdorf Whiteboard 

• Anschaffung von 2 Beamern, 1 Laptop und einer Klimaanlage in der ZMS 

Großwarasdorf 

• Anschaffung einer Klimaanlage in Kindergarten 

• Begegnungsplatz Langental Honorar 

• Wasserversorgung, Kleinwarasdorf Ignaz-Horvath-Gasse 

• Park Nebersdorf 

• Straßenbeleuchtung Lorenz-Bogovich-Gasse (Sonnblick) und Leerverrohrung 

Nebersdorf 

• Urnenhain Großwarasdorf 

• Urnenhain Nebersdorf 

• Bauhof – Heckenschere 

• Pumpensteuerung für 2 Unterwasserpumpen, Kanal GW, NB, L. 

• Betriebsausstattung – Erneuerung Kanal Großwarasdorf, Nebersdorf, Langental 

• Adaptierungsarbeiten in der Kläranlage Kleinwarasdorf 

 

Im Nachweis der Investitionstätigkeit der Gemeinde Großwarasdorf sind auch investive 

Einzelvorhaben berücksichtigt, die über mehrere Haushaltsjahre realisiert werden bzw. werden 

sollen. Ein Überblick über diese mehrjährigen investiven Einzelvorhaben ermöglicht der 

„Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben“. 
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Hierbei handelt es sich um nachstehende Vorhaben: 

• Aufschließung Lorenz-Bogovich Gasse (Sonnblick) 

• Fernwärme Anschlüsse Großwarasdorf, Gemeindegebäude 

• Fernwärme Anschlüsse Nebersdorf, Gemeindegebäude 

• Beteiligung am Businesspark Mittelburgenland 

• Bauplatzverkauf Lorenz-Bogovich-Gasse (Sonnblick) 

• Kanalerweiterung Lorenz-Bogovich-Gasse (Sonnblick) 

• Aufbahrungshalle in Langental, Blitzschutz 

• Installierung einer Photovoltaikanlage am Dach des Bauhofes 

• Installierung einer Photovoltaikanlage am Dach der Volksschule 

• Errichtung Gehsteig – Römerstraße in Großwarasdorf 

• Errichtung Jugendzentrum in Kleinwarasdorf 

 

 

Mittelfristiger Finanzplan 
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Punkt 2 Bericht des Prüfungsausschusses über die Prüfung der Finanzgebarung der 

Gemeinde Großwarasdorf vom 16. September 2025 

 

Der Prüfungsausschuss hat am 16. September 2025 die Vermögensgebarung geprüft. Der 

Obmann des Prüfungsausschusses, Gemeinderat Plaukovits Helmut Stefan, verliest die 

Niederschrift über die durchgeführte Prüfung. Diese Prüfung ergab keine Beanstandungen.  

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16  anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg 

Wilhelm, Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, 

Fischer Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall 

Barbara, Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis 

zu nehmen. 

 

 

Punkt 3 Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2024, Schreiben vom 23. 

September 2025, Amt der Bgld. Landesregierung, Bericht 

 

Das gegenständliche Schreiben des Amtes der Burgenländischen Landesregierung vom 23. 

September 2025, Zahl: 2025-000.3330-2/2, OE A2- HGA-RGA, wird vom Bürgermeister 

Mag. (FH) Martin Karall dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht: 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu 

nehmen. 

 

 

Punkt 4  Ausschreibung von Gemeindeabgaben, Erlassung von 

Abgabenverordnungen 

 

 

A) Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle 

 

Laut Bericht zum Rechnungsabschluss 2024 des Amtes der Bgld. Landesregierung hat die 

Gemeinde in der operativen Gebarung im Bereich der Müllbeseitigung ein Minus von EUR 

2.295,52. 

Die Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle soll daher von EUR 23,00 auf EUR 30,00 

netto erhöht werden. Die Erhöhung bringt im Jahr ca. EUR 5.600,--. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehende 

 

V E R O R D N U N G 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 07. November 2025 über die 

Ausschreibung einer Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle 

 

Gemäß § 66 Gesetz vom 29.11.1993 über die Vermeidung, Sammlung, Beförderung und 

Behandlung von Abfällen – Bgld. Abfallwirtschaftsgesetz 1993, LGBl. Nr. 10/1994 idgF, im 

Zusammenhalt mit § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 

168/2023, wird verordnet: 

§ 1 

 

Für die Benützung der Abfallsammelstelle der Gemeinde Großwarasdorf wird eine Gebühr 

erhoben. 
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§ 2 

 

(1) Zur Entrichtung der Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle sind die Eigentümer 

der im Pflichtbereich gemäß dem Bgld. Abfallwirtschaftsgesetz liegenden 

Anschlussgrundflächen verpflichtet. 

(2) Miteigentümer schulden die Gebühr zur ungeteilten Hand. Dies gilt nicht für 

Wohnungseigentum. In diesen Fällen kann aber, sofern ein gemeinsamer Verwalter bestellt 

ist, die Zustellung des Abgabenbescheides an diesen erfolgen. 

(3) Ist die im Pflichtbereich gelegene Anschlussgrundfläche vermietet, verpachtet oder sonst 

zum Gebrauch überlassen, ist die Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle dem 

Inhaber (Mieter, Pächter, Fruchtnießer) vorzuschreiben. Der Eigentümer haftet persönlich 

für die Abgabenschuld. 

(4) Der Abgabenanspruch entsteht mit Beginn des Monats, in dem erstmalig die Benützung 

der Abfallsammelstelle möglich ist. 

 

§ 3 

 

(1) Bemessungsgrundlage ist die Anzahl der Wohn- sowie Betriebsobjekte, die am Stichtag 

mit der Adresse auf einem im Pflichtbereich gelegenen Grundstück vorhanden sind. Die 

Anzahl der Wohn- sowie Betriebsobjekte richtet sich nach dem von der Statistik Austria 

geführten Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister (AGWR). 

 

(2) Stichtag ist der 01. Jänner des Jahres der Abgabenvorschreibung. 

 

 

§ 4 

 

(1) Der Einheitssatz wird mit 30,- Euro pro vorhandenem Wohn- sowie Betriebsobjekt 

festgesetzt.² 

 

(2) Die Höhe der Abgabe ergibt sich aus dem Produkt des Einheitssatzes mit der Anzahl der 

vorhandenen Baulichkeiten nach § 3. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert 

hinzuzurechnen. 

 

§ 5 

 

Die Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle ist am 15. Juni mit dem Gesamtbetrag 

fällig. 

 

§ 6 

 

Diese Verordnung tritt mit 01. Jänner 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des 

Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 22.12.2023 betreffend die Ausschreibung 

einer Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle außer Kraft. 
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B) Kanalbenützungsgebühr im Ortsverwaltungsteil Großwarasdorf, 

Nebersdorf und Langental 

 

Die Kanalbenützungsgebühr soll von EUR 0,85 netto auf EUR 1,00 netto erhöht werden. 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehende 

 

V E R O R D N U N G 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 07. November 2025 über die 

Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebühr im Ortsverwaltungsteil Großwarasdorf, 

Nebersdorf und Langental 

 

Gemäß der §§ 10, 11 und 12 Kanalabgabegesetz, LGBl. Nr. 41/1984 idgF, im Zusammenhalt 

mit § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, wird 

verordnet: 

 

§ 1 

 

Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten der Kanalisationsanlage in 

Großwarasdorf, Nebersdorf und Langental und zur teilweisen Deckung der Errichtungskosten 

werden nach den Bestimmungen des dritten Abschnittes des Kanalabgabegesetzes 

Kanalbenützungsgebühren erhoben. 

 

§ 2 

 

(1) Die Höhe der Kanalbenützungsgebühr wird mit 1,00 Euro pro m² Berechnungsfläche gemäß 

§ 5 Abs. 2 KAbG festgesetzt.  

 

(2) Das Beitragsausmaß ergibt sich aus dem mit der Berechnungsfläche vervielfachten 

Beitragssatz. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert hinzuzurechnen. 

  

§ 3 

 

(1) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der Anschlussgrundfläche 

verpflichtet. Miteigentümer schulden die Kanalbenützungsgebühr zur ungeteilten Hand. Dies 

gilt nicht, wenn die Eigentümer Wohnungseigentümer sind. In diesen Fällen kann aber, sofern 

ein gemeinsamer Verwalter bestellt ist, die Zustellung des Abgabenbescheides an diesen 

erfolgen. 

 

(2) Ist die Anschlussgrundfläche vermietet, verpachtet oder sonst zum Gebrauch überlassen, ist 

die Kanalbenützungsgebühr dem Inhaber (Mieter, Pächter, Fruchtnießer) vorzuschreiben. Der 

Eigentümer haftet persönlich für die Abgabenschuld. 
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§ 4 

 

Der Gebührenanspruch entsteht mit Beginn des Monats, in dem erstmalig die Benützung der 

Kanalisationsanlage möglich ist. 

§ 5 

 

Die Kanalbenützungsgebühren werden am 15.. Feber, 15. Mai, 15. August und 15. November 

zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages fällig. 

 

§ 6 

 

Diese Verordnung tritt 01. Jänner 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des 

Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 22.12.2023 betreffend die Ausschreibung 

einer Kanalbenützungsgebühr außer Kraft. 

 

Das Beiblatt zur Kanalbenützungsgebühr bildet einen integrierten Bestandteil der 

Niederschrift und ist im Anhang beigeschlossen. 

 

 

C) Kanalbenützungsgebühr im Ortsverwaltungsteil Kleinwarasdorf 

 

Die Kanalbenützungsgebühr soll von EUR 0,85 netto auf EUR 1,00 netto erhöht werden. 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehende 

 

V E R O R D N U N G 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 07. November 2025 über die 

Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebühr im Ortsverwaltungsteil Kleinwarasdorf. 

 

Gemäß der §§ 10, 11 und 12 Kanalabgabegesetz, LGBl. Nr. 41/1984 idgF, im Zusammenhalt 

mit § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2024 – FAG 2024, BGBl. I Nr. 168/2023, wird 

verordnet: 

 

§ 1 

 

Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten der Kanalisationsanlage in 

Kleinwarasdorf und zur teilweisen Deckung der Errichtungskosten werden nach den 

Bestimmungen des dritten Abschnittes des Kanalabgabegesetzes Kanalbenützungsgebühren 

erhoben. 

§ 2 

 

(1) Die Höhe der Kanalbenützungsgebühr wird mit 1,00 Euro pro m² Berechnungsfläche gemäß 

§ 5 Abs. 2 KAbG festgesetzt.  
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(2) Das Beitragsausmaß ergibt sich aus dem mit der Berechnungsfläche vervielfachten 

Beitragssatz. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert hinzuzurechnen. 

  

§ 3 

 

(1) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der Anschlussgrundfläche 

verpflichtet. Miteigentümer schulden die Kanalbenützungsgebühr zur ungeteilten Hand. Dies 

gilt nicht, wenn die Eigentümer Wohnungseigentümer sind. In diesen Fällen kann aber, sofern 

ein gemeinsamer Verwalter bestellt ist, die Zustellung des Abgabenbescheides an diesen 

erfolgen. 

 

(2) Ist die Anschlussgrundfläche vermietet, verpachtet oder sonst zum Gebrauch überlassen, ist 

die Kanalbenützungsgebühr dem Inhaber (Mieter, Pächter, Fruchtnießer) vorzuschreiben. Der 

Eigentümer haftet persönlich für die Abgabenschuld. 

 

§ 4 

 

Der Gebührenanspruch entsteht mit Beginn des Monats, in dem erstmalig die Benützung der 

Kanalisationsanlage möglich ist. 

§ 5 

 

Die Kanalbenützungsgebühren werden am 15.. Feber, 15. Mai, 15. August und 15. November 

zu je einem Viertel ihres Jahresbetrages fällig. 

 

§ 6 

 

Diese Verordnung tritt 01. Jänner 2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des 

Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 22.12.2023 betreffend die Ausschreibung 

einer Kanalbenützungsgebühr außer Kraft. 

 

Das Beiblatt zur Kanalbenützungsgebühr bildet einen integrierten Bestandteil der 

Niederschrift und ist im Anhang beigeschlossen. 

 

 

Punkt 5 Vermietung der Wohnung (OSG) in Nebersdorf, Nebersdorfer Haupstraße 

86/1 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 
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Punkt 6 Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/5, KG Großwarasdorf 

 

Frau Dorothea Zvonarich und Herr Luka Stern, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, 

Kirchenberg 10, haben mit Schreiben vom 30.10.2025 einen Kaufantrag zum Erwerb des 

Grundstückes 4111/5 in Großwarasdorf gestellt. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/5, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 895,00 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Frau Dorothea Zvonarich und Luka Stern, wohnhaft in 7304 

Großwarasdorf, Kirchenberg 10, verkauft.  

 

Dazu kommen noch: 

Aufschließungskosten Strom:   EUR 3.457,20 

Aufschließungskosten Wasser: EUR    940,65 

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Die Bauplatzwerber müssen in der Gemeinde Großwarasdorf ihren ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben haben die  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung haben die Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen.  

 

 

Punkt 7 Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4111/10, KG Großwarasdorf 

 

Herr Dejan und Frau Barbara Lalić, wohnhaft in 7000 Eisenstadt, Feldstrasse 12/17, haben 

mit Schreiben vom 08.09.2025 einen Kaufantrag zum Erwerb des Grundstückes 4111/10 in 

Großwarasdorf gestellt. 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4111/10, KG Großwarasdorf, im Ausmaß von 886,00 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 28,00 / m² an Herr Dejan und Frau Barbara Lalić, wohnhaft in 7000 

Eisenstadt, Feldstrasse 12/17, verkauft.  
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Dazu kommen noch: 

Aufschließungskosten Strom:   EUR 3.457,20 

Aufschließungskosten Wasser: EUR    940,65 

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Die Bauplatzwerber müssen  in der Gemeinde Großwarasdorf ihren ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben haben die  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung haben die Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen. 

 

 

Punkt 8 Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/8, KG Kleinwarasdorf 

 

Frau Lilja und Herr Kamenko Stojnović, wohnhaft in 7304 Kleinwarasdorf, Rudolf-Klaudus-

Gasse 29, haben um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/8, KG Kleinwarasdorf, angesucht. 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4240/8, KG Kleinwarasdorf, im Ausmaß von 925 m² wird um einen 

Kaufpreis von EUR 7,50 / m² an Frau Lilja und Herr Kamenko Stojnović, wohnhaft in 7304 

Kleinwarasdorf, Rudolf-Klaudus-Gasse 29, verkauft.  

 

 

Der Bauplatz wird unter folgenden Bedingungen verkauft: 

a) Die Bauplatzwerber müssen in der Gemeinde Großwarasdorf ihren ordentlichen Wohnsitz 

     haben. 

b) Mit dem Bau muss innerhalb einer Frist von drei Jahren begonnen werden, widrigenfalls 

     der Bauplatz um jenen Preis, um den er gekauft wurde, unverzinst wieder an die Gemeinde  

     zurückfällt. 

c) Sämtliche mit dem Grundverkehr im Zusammenhang stehenden Ausgaben haben die  

    Käufer zu tragen. 

d) Die Kosten der Strom- und Wasserversorgung haben die Bauplatzbesitzer anteilsmäßig  

     zu tragen.  
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Punkt  9 Ansuchen um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/15 KG Kleinwarasdorf 

 

Frau Bianca-Catalina Orosan, wohnhaft in 1110 Wien, Bremstraße 6/1/44, hat mit Schreiben 

vom 24.09.2024 um Kauf des Grundstückes Nr. 4240/8, KG Kleinwarasdorf, angesucht: 

 

Ich ersuche höflich um Verkauf des Grundstückes Nr.: 4240/15, in der Simon-Biricz-Gasse im 

Ausmaß von 968 m² in der KG Kleinwarasdorf. 

 

Meine Eltern sind Eigentümer der Liegenschaft Rudolf-Klaudus-Gasse 31, deshalb möchte ich 

mich ebenfalls in Kleinwarasdorf ansiedeln. 

 

 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Das Grundstück Nr. 4240/15, KG Kleinwarasdorf, im Ausmaß von 968 m² wird nicht verkauft. 

Der Bauplatz soll für junge Leute aus Kleinwarasdorf freigehalten werden.  
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Punkt 10 Ansuchen SKC Kleinwarasdorf 

 

Der SKC Kleinwarasdorf hat nachstehendes Ansuchen gestellt: 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin: 

 

Die Vereinsförderungen werden hinterfragt und bei der nächsten Sitzung wird darüber 

entschieden. 

 

 

Vizebürgermeister Helmut Orisich verlässt den Saal vor der Behandlung des 

Tagesordnungpunktes 11 

 

 

Punkt 11 Förderungen für PV-Anlagen und Elektrofahrräder – Auslaufen der 

Fördermaßnahme 

 

In der Sitzung vom 24.03.2023 wurde nachstehendes beraten und beschlossen: 

 

Die zu erstellenden Richtlinien sollen anhand von vorhandenen Richtlinien von anderen 

Gemeinden übernommen und adaptiert werden. Grundsätzlich hat der Förderwerber 

Teilnehmer bei der lokalen Energiegemeinschaft zu sein, wenn es eine lokale 

Energiegemeinschaft gibt. 

 

Es sollen PV-Anlagen seitens der Gemeinde gefördert werden.  

• Pro kW werden EUR 50,00 als nichtrückzahlbarer Zuschuss gewährt.  

• Gefördert werden maximal 10kW pro Haushalt oder Betriebsstätte.  

• Der Förderwerber muss einen aufrechten Hauptwohnsitz oder eine Betriebsstätte in der 

Gemeinde vorweisen. 

• Sollte die PV-Anlage unter 1 kW ausgestattet sein, dann werden 50,00 EUR pro Anlage 

gefördert. 

Für die Neuanschaffung von Fahrrädern mit Elektrohilfsantrieb und Elektromopeds gibt es 

einmalig EUR 50,00. 

 

Budget beträgt pro Kalenderjahr EUR 10.000,00 

 

Start der Förderung ist der 01.04.2023. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 15 anwesenden Gemeinderäte uzw. Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, 

Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, Vukovich Alfred MSc., Maga. 

Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer Christopher, Derdak Franz, 

Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, Babits Michael und 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin: 

 

Die Fördermaßnahme wird per 30. November 2025 eingestellt. 

 

 

Vizebürgermeister Orisich Helmut kommt wieder in den Sitzungssaal und nimmt an der 

Beratung und Beschlussfassung teil. 
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Punkt 12  Hort Großwarasdorf, Sommerbetreuung ab 2026 

 

Für die Sommerbetreuung ab 2026 im Hort Großwarasdorf sollen neue Rahmenbedingungen 

geschaffen werden. 

Es gab Anmeldungen und dann ist keiner gekommen! Personal musste gestellt werden. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin: 

 

• Tageweise Anmeldung möglich 

• Verrechnung erfolgt mittels Anordnung im Vorhinein, d.h. bereits im Juni des Jahres 

• Verbindliche Anmeldung durch Bedarfserhebung im Jänner des Jahres. Abmeldungen sind nur 
bis 31.05. des Jahres ohne Kosten möglich. Erfolgt Abmeldung später, werden die Kosten 
verrechnet 

• Öffnungszeiten nach Bedarf, jedoch zwischen 07:30 und 16:00 Uhr 

• Essen wie gewohnt über Therme Lutzmannsburg beziehen 

• KOSTEN (nach Landesvorgabe max € 30,-/Woche) 
€ 6 pro Tag plus € 1 pro Tag Bastelgeld exkl. allfälliger Kosten wie Mittagessen, Geld für 
Ausflüge 
(max. € 30 Kostenbeitrag / Woche plus € 5 Bastelgeld / Woche)  

 

 

Punkt 13 Anstellung eines Gemeindearbeiters (Elektrikers) 

 

Da in diesem Tagesordnungspunkt über Personalangelegenheiten beraten und beschlossen 

wird, ist die Öffentlichkeit gemäß § 44 Abs. 1 der Gemeindeordnung ausgeschlossen. 

Über die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes wird gemäß § 45 Abs. 8 der 

Gemeindeordnung eine gesonderte Niederschrift geführt.  

 

 
 

 

Punkt 14 Gewährung von Zuwendungen und Belohnungen  

 

Da in diesem Tagesordnungspunkt über Personalangelegenheiten beraten und beschlossen 

wird, ist die Öffentlichkeit gemäß § 44 Abs. 1 der Gemeindeordnung ausgeschlossen. 

Über die Behandlung dieses Beratungsgegenstandes wird gemäß § 45 Abs. 8 der 

Gemeindeordnung eine gesonderte Niederschrift geführt.  

 

  

 

 

 

 

 

 



34 

 

Punkt 15 Grundstücke Nr. 657/1, 659, 660, 3959/2 und 4698, KG Kleinwarasdorf, 

Widmung der Trennstücke 1 bis 3 ins Öffentliche Gut und Entwidmung des 

Trennstückes 4 aus dem öffentlichen Gut unter Zugrundelegung des 

Teilungsplanes der Vermessung Koch&Partner ZT GmbH vom 25. 

September 2025, GZ 3221/25 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehende 

 

Verordnung 

 

des Gemeinderates der Gemeinde Großwarasdorf vom 07. November 2025 betreffend der 

Widmung des Trennstückes 1 des Grundstückes 660, KG Kleinwarasdorf, des Trennstückes 2 

des Grundstückes 659, KG Kleinwarasdorf und des Trennstückes 3 des Grundstückes 657/1, 

KG Kleinwarasdorf, ins öffentliche Gut und der Entwidmung des Trennstückes 4 des 

Grundstückes 3959/2, KG Kleinwarasdorf, vom öffentlichen Gut. 

 

Das in der Vermessungsurkunde GZ 3221/5 von der Vermessung Koch &  Partner zt-gmbh, 

8380 Jennersdorf, Technologiepark 10, ausgewiesene Trennstück 1 des Grundstückes 660, KG 

Kleinwarasdorf, im Ausmaß von 25 m², das ausgewiesene Trennstück 2 des Grundstückes 659, 

KG Kleinwarasdorf, im Ausmaß von 22 m² und das ausgewiesene Trennstück 3 des 

Grundstückes 657/1, KG Kleinwarasdorf, im Ausmaß von 89 m², werden als öffentliches Gut 

gewidmet, das Trennstück 4 des Gundstückes  3959/2, KG Kleinwarasdorf, im Ausmaß von 0 

m² wird als öffentliches Gut entwidmet.  

 

 

 

Punkt 16 Fernwärmeanschluss Schulgebäude Großwarasdorf; Vergabe der 

Installateurarbeiten 

 

Für den Fernwärmeanschluss im Schulgebäude Großwarasdorf haben nachstehende 3 Firmen 

Angebote gestellt: 

• Glatz Haustechnik GmbH, Gewerbegebiet Süd 3, 8243 Pinggau 

• Horvath Martin, Ludwig Leser Straße 1, 7331 Weppersdorf 

• Schöll Haustechnik GmbH, Schloßgasse 63, 7301 Deutschkreutz 

 

Die Höhe der Angebote sieht man anhand des nachfolgenden Preisspiegels. 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16  anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg 

Wilhelm, Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, 

Fischer Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall 

Barbara, Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Mit den Installateurarbeiten wird die Firma Horvath Martin, Ludwig Leser Straße 1, 7331 

Weppersdorf, zu der Angebotssumme von EUR 8.296,85 beauftragt. 

  

 

Punkt 17 Installierung Tagesbetreuung – Bericht aus dem Sozialausschuss 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall berichtet von der letzten Sozialausschusssitzung vom 

28.10.2025: 

 

• Im Winter 2024/2025 wurde eine Bedarfsanalyse in der Gemeinde durchgeführt -> es 
gab  über 120 Rückmeldungen/Interessenten (hauptsächlich aus den Ortsteilen GRW/KLW) 

• GH Kuzmich hat sich als möglicher Projektstandort herauskristallisiert (Fam. Kuzmich ist 
bereit die Räumlichkeiten - Gasthaus, Geschäft, Saal, Küche, Sanitäreinrichtungen zu 
verpachten; aktuell ist der Pachtvertrag in Ausarbeitung) 

• Ein externer Gastronom würde das GH übernehmen und ebenfalls das Geschäft (in 
Zusammenarbeit mit einem lokalen Nahversorger) betreiben 

• Der Umbau der Sanitärräumlichkeiten ist notwendig; ein barrierefreier Zugang über den 
aktuellen Hintereingang des GH ist möglich 

• Es wurden diverse Angebote für Umbauarbeiten, Ausstattung Tagesbetreuung und 
Nahversorger eingeholt 

• Ebenfalls wurde ein Leader+ Antrag gestellt (80% als möglicher Fördersatz 
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Nach eingehender Diskussion wurden folgende Punkte besprochen bzw. fixiert: 
 

• Es soll eine Informationsveranstaltung für die Gemeindebevölkerung am 16.11.2025, 15:00 
Uhr, KUGA Großwarasdorf stattfinden (Info: zwischenzeitlich von der KUGA bestätigt) 

• Der geplante Tagesablauf mit den fixen Zeiten (Öffnungszeiten: 09:00 - 16:00 Uhr; 09:30: 
Leichtes Frühstück möglich; 12:00 Uhr Mittagessen; 12:45 - 14:00 Uhr 
Ruhepause/Entspannung; 15:00 Uhr Kaffee, Tee & Kuchen) 

• Dazwischen die Durchführung verschiedenster Aktivitäten: Gesellschaftsspiele, Denksport, 
Basteln, Gymnastik, Entspannungsübungen, Vorträge, generationenübergreifender 
Austausch, leichtes Fitness-Training, Tanzen, Musik, etc.) 

• Angebot gilt von Dienstag - Freitag 
• Fixe Anmeldungen sind erforderlich 
• Preis: EUR 25 - 30 für den ganzen Tag; Reduktion um EUR 5 bei Halbtag; wenn eine ganze 

Woche (4 Tage) gebucht wird, dann kostet es EUR 90 statt EUR 100 (in Relation dann zum 
endgültigen Preis) 

• Ganz stark soll der generationenübergreifende Kontakt (Kindergarten, VS, ZMS, 
Jugendvereine) und die Freiwilligenarbeit gefördert werden. 

• Zwecks Erfahrungsaustausch soll ein Termin mit Drescher Franz hergestellt werden (Vor-Ort-
Besichtigung einer neuen Einrichtung). 

• Hinsichtlich Ausstattung: Stufe zur Bühne muss beachtet werden; Polstermöbel mit 
Aufstehhilfe, Beleuchtungskonzept 

• Namensfindung (Vorschläge): Gnjazdo - Nest; NašTreff, Centar, Generationentreff, Skupčina 
seniorov, Život-Leben, Za stare i mlade, Generacio, Kommunikationszentrum, Oase, Centro 

 
Weitere wichtige Punkte: 

• Einbindung des lokalen Pensionistenverbandes 
• Einbindung Gemeindearzt 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) den Bericht zur Kenntnis zu 

nehmen. 

 

 

Punkt 18 Förderantrag Tagesbetreuung Leader Mittelburgenland+ - 

Beschlussfassung 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16  anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg 

Wilhelm, Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, 

Fischer Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall 

Barbara, Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 
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Punkt 19 Standesamtsverband Mittelburgenland – Beratung über Verbandsaustritt 

 

Die Gemeinde Großwarasdorf gehört seit dem Jahr 2017 dem Standesamtsverband 

Mittelburgenland an. 

Der Mitgliedsbeitrag pro Einwohner betrug im Jahr 2017 EUR 1,78. 

Während die Mitgliedsbeiträge im Jahr 2023 bei EUR 1,92 / Einwohner, im Jahr 2024 EUR 

1,72 / Einwohner lagen, veränderte sich im Jahr 2025 der Wert auf EUR 3,37 / Einwohner. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Sollten in absehbarer Zeit (im 1. HJ 2026) keine wesentlichen Einsparungen im 

Standesamtsverband erfolgen und somit die Kostenbelastung der Gemeinde sinken, soll ein 

Antrag auf Austritt aus dem Standesamtsverband Mittelburgenland gestellt werden. 

 

 

Punkt 20 Ignac-Horvath-Haus; Vergabe der Tischlerarbeiten 

 

Die Bautischlerarbeiten beim Ignac-Horvath-Haus wurden ausgeschrieben. 

 

Die nachstehenden 3 Firmen haben Angebote gelegt: 

 

• Tischlerei Kogl, Gewerberied 12, 7350 Oberpullendorf 

• Bau- Möbeltischlerei Johann Ernst, Hauptstraße 139, 7062 St. Margarethen 

• Tischlerei Buranits Hans-Dieter, Feldgasse 2, 7304 Nebersdorf 

 

Architekt D.I. Szedenik Rudolf hat die Angebote geprüft und einen Preisspiegel erstellt: 
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Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16  anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, 

Linzer Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg 

Wilhelm, Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, 

Fischer Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall 

Barbara, Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

Die Tischlerarbeiten werden an die Bau- Möbeltischlerei Johann Ernst, Hauptstraße 139, 7062 

St. Margarethen, laut Angebot vom 14.10.2025 in der Höhe von EUR 37.892,20 netto, 

vergeben.   

 

 

Punkt 21 ARA Nebersdorf, Verpachtung einer Teilfläche des Grundstückes Nr. 

2730/2 

 

Herr Michael Kern, wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, Industriegasse 13A, möchte eine Fläche 

von rund 250 m² des Grundstückes Nr. 2730/2 pachten. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin) nachstehenden  

 

P a c h t v e r t r a g 
 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Großwarasdorf als Verpächterin einerseits und Herrn  

Michael KERN wohnhaft in 7304 Großwarasdorf, Industriegasse 13A, als Pächter andererseits 

wie folgt: 

 

1. 

 

Die politische Gemeinde Großwarasdorf – im kurzen Verpächterin genannt – verpachtet an– 

Herrn Michael  KERN im kurzen Pächter genannt – und dieser pachtet eine Teilfläche des 

Grundstückes Nr. 2730/2, Katastralgemeinde Nebersdorf,  im Ausmaß  von rund 250 m2. (laut 

Beilage) als Lagerfläche für seine Betriebsmittel (Aufstellung eines Zeltes) 

 

Diese Fläche befindet sich auf dem Areal der Kläranlage der Gemeinde Großwarasdorf. Die 

Fläche wird für die Kläranlage nicht benötigt, die Gemeinde möchte sie daher verpachten. Der 

Pächter plant dort die Aufstellung eines Zeltes für Lagerzwecke.  

 

2. 

 

Das Pachtverhältnis beginnt am 01. Jänner 2026 und wird auf unbefristete Dauer  

abgeschlossen. Das Pachtverhältnis kann von beiden Vertragsteilen unter Einhaltung einer 

dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils zum 30. Juni eines jeden Jahres aufgekündigt werden. 
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3. 

 

Der vereinbarte Pachtzins beträgt  € 3.000,00  pro Jahr und ist während der Pachtzeit alljährlich 

bis 30. September  auf ein von der Verpächterin bekannt zu gebendes Konto einzuzahlen. 

 

4. 

 

Eine Weiterverpachtung ist untersagt. 

 

5. 

 

Es ist ausschließlich die Aufstellung eines Zeltes erlaubt. Die Kosten für die Versetzung der 

Begrenzung (Zaun) zur Kläranlage werden zwischen den Vertragsparteien geteilt. 

 

6. 

 

Die Verpächterin hat das Recht, den Vertrag jederzeit durch einseitige schriftliche Erklärung 

mit sofortiger Wirkung aufzulösen, falls 

a) der Pächter mit im Vertrag festgehaltenen Zahlungsverpflichtungen trotz schriftlicher 

    Mahnung mittels eingeschriebenen Briefes länger als 14 Tage im Rückstand bleibt, 

b) der Pächter vom Bestandsobjekt einen erheblich nachteiligen Gebrauch macht und 

c) der Pächter sonst seine Verpflichtung aus dem Vertrag gröblich verletzt. 

 

7. 

 

Sämtliche Kosten und Gebühren, die mit der Errichtung dieses Pachtvertrages entstehen, trägt 

der Pächter. 

 

 

Punkt 22 Gründung einer Energiegemeinschaft – Grundsatzbeschluss 

 

Im Energieautarkiekonzept der Gemeinde Großwarasdorf ist nun der nächste Schritt die 

Gründung einer EEG vorgesehen, um die vorhandenen Stromkapazitäten in der Gemeinde mehr 

zu nutzen. 

Wir haben viele Produzenten (auch Gemeinde) und viele Verbraucher. 

Ebenfalls gibt es aktuell steigende Netzkosten – eine regionale EEG stellt sich dagegen. 

Eine regionale EEG ist gut für die Bevölkerung und auch für die Gemeinde mit jährlichem 

Rückfluss. 

 

Über Antrag des Bürgermeisters Mag. (FH) Karall Martin beschließt der Gemeinderat 

einstimmig (alle 16 anwesenden Gemeinderäte uzw. Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer 

Hans, Plaukovits Helmut Stefan, Berlakovich Christian, Mörk Manfred, Lemperg Wilhelm, 

Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer Daniela, Fischer 

Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, Karall Barbara, 

Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin): 

 

 

• Grundsatzbeschluss der Prüfung zur Gründung 

• Einen Verbrauch von mindestens 100.000 kwh aufstellen 

• Bei vorliegen → Gründung einleiten 
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Punkt 23 Verkauf einer Teilfläche der Grundstück Nr. 1534/1, KG Kleinwarasdorf 

 

Towers Infra Austria GmbH betreibt auf der Grundstück Nr. 1534/1, inliegend der EZ 4, KG 

33019 Kleinwarasdorf, einen Standort für Telekommunikationseinrichtungen. Eigentümer des 

Grundstückes ist die Gemeinde Großwarasdorf. 

 

Die Towers Infra Austria GmbH hat im Jahr 2025 eine Miete von EUR 4.351,72 überwiesen. 

Weiters überweist A1 Telekom jährlich EUR 2.400,-. Diese Beträge sind indexiert. 

 

Towers Infra Austria GmbH hat die Möglichkeit eines Ankaufes einer Teilfläche des 

Grundstückes Nr. 1534/1 laut beiliegendem Vertrag angeboten.  

Der Vertrag wurde schon bei der letzten Gemeinderatssitzung behandelt, inzwischen gab es 

auch diverse Besprechungen. 

 

Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin stellt den Antrag den nachstehenden Vertrag zu 

beschliessen.   

Weiters schlägt er nachstehende Verteilung des Verkaufserlöses von EUR 100.000,- vor: 

 

1. Zuführung Rücklage Gemeindekonto „Sportplatz Kleinwarasdorf“ von EUR 
20.000,- 

2. Zuführung Rücklage SC Kleinwarasdorf „Sportplatz Kleinwarasdorf“ von EUR 
10.000,- 

3. Übernahme der steuerlichen Verpflichtungen aus dem Verkauf durch den SC 
Kleinwarasdorf 

4. Zur Verfügungstellung von € 5.000,- durch den SC Kleinwarasdorf zu allfälligen 
Umbauarbeiten am Kantinengebäude 

5. Restbetrag wird als Kompensation für den Ausfall der jährlichen Mietzahlungen 
an den SC Kleinwarasdorf auf das Konto des SC Kleinwarasdorf überwiesen 

6. Bei tatsächlich durchgeführten Umbau-/Sanierungsarbeiten am 
Sportplatzgebäude Kleinwarasdorf wird die Gemeinde Großwarasdorf den 
gleichen Betrag iHv € 35.000,- dazuschießen 

7. Vor Beginn der Arbeiten wird es eine Abstimmung mit dem SC Kleinwarasdorf 
über eine tatsächlich zukünftige Verwendung des Kabinen- und 
Kantinenbereiches für einen Spielbetrieb geben. Bei negativer 
Prognose/Entscheidung wird das gesamte Projekt „Vereinszentrum 
Kleinwarasdorf“ neu überarbeitet und die zukünftige Verwendung des Kabinen- 
und Kantinenbereiches neu strukturiert. 
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Für diesen Antrag stimmen 12 anwesende Gemeinderäte uzw. Plaukovits Helmut Stefan, 

Berlakovich Christian,  Vukovich Alfred MSc., Maga. Schmidt-Karall Mirjam, Kulovits-Linzer 

Daniela, Fischer Christopher, Derdak Franz, Berlakovich Daniel BSc, Brezlanovits Andreas, 

Karall Barbara, Babits Michael und Bürgermeister Mag. (FH) Karall Martin. 

 

Vizebürgermeister Orisich Helmut, Linzer Hans, Mörk Manfred und Lemperg Wilhelm 

stimmen dagegen. 

 

 

Punkt 24 Allfälliges 

 

Gemeinderat Brezlanovits Andreas berichtet, dass der Kulturausschuss am 08.12.2025 wieder 

den Weihnachtsmarkt veranstaltet. Christbaumverkauf findet auch statt. 

 

Gemeinderat Mörk Manfred hat sich erkundigt, warum der Gemeindearbeiter Biritz Peter keine 

offizielle Verabschiedung erhalten hat.   

Bürgermeister Mag. (FH) Martin Karall antwortet, dass aufgrund der Krankenstandsdauer eine 

exlege Abmeldung erfolgt ist. Eine offizielle Verabschiedung seitens der Gemeinde 

ausschließlich bei Pensionsantritt erfolgt. 

 

 

Abschließend gibt der Bürgermeister bekannt, dass die nächste Gemeinderatssitzung 

voraussichtlich am 18. Dezember 2025 um 19:00 Uhr stattfinden wird. 

 

 

 

Der Vorsitzende schließt um 20:45 Uhr die Sitzung. 

 

V.g.g. 

 


